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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Xro. xxxvi. Bern, den 21. Okt. 1799- Vendémiaire vill.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 12. Oktob.
(Fortsetzung.)

(Beschluß der Bothschaft über die Todes-
Urtheile der Verbrecher.)

1. Mit Dringlichkeit zu dekretieren, daß der
oberste Gerichtshof eingeladen werden soll, sich

unter Aufschiebung aller Cioitsachen, und mit
der grösicn Emsigkeit mit den Criminalsentenzeu
zu beschäftigen.

2. Daß endlich einmal jene .unnatürlichen
Formen der gegenwärtigen Rechtspflege aufge-
hoben werben sollen, welche die Strafen ver-
längern und vermehren, indem jene dieselbe
auf ganze Monate hinaus fürchten, und wün
schen lassen.

Das Direktorium glaubt sich verpflichtet
hierüber, um so viel dringendere Aufforderun-
gen zu thun, indeni die gesezgebenden Räthe
bereits über die Grundsätze der Criminaljustiz
einig geworden; dadurch scheinen sie die grö-
sie« Schwierigkeiten gehoben, und sich gegen
die Menschheit zur Heiligung eines philantro-
tropischen Gesetzes über diesen wichtigen.Ge
genstand verpflichtet zu haben.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

» m ^ S a v a r y.
^m Namen des Direktoriums der Generalsekr.

Mousson.
Schreiben des obersten Gerichtshofs der helve-

tilchen Republik, an das Vollziehungsdi-
rektormm.

Bürger Direktoren!
Der oberste Gerichtshofübermacht Ihnen bei

gebogen, die von ihm gegen den zuBasel inhaftir,
ten Leonz Anton Süßier ausgefällte Todcour-
Mi!, damit Sie dieselbe vollziehen, und ihm

seiner Zeit den Verbalprozeß über di« Exekution
zukommen lassen mögen.

Der oberste Gerichtshof glaubt sich aber der-
pflichtet, Ahneu Bürger Direktoren, die Erklä-
rung des Vertheidigers des Verurteilten, in
welcher derselbe um Gnade flehet, als vor Sie
gehörend zu übermachen, Ihnen den Taufschein
des Verbrechers mitzutheilen, und Ihnen an-
zuzeigen, daß dem Süßler schon am 11. Sept.
das Todesurtheil des Kantonsgerichts Basel
angezeigt worden; daß folglich derselbe seit
dieser Zeit in einer fortdaunnden Todesangst
schwebet.

Bei diesem Anlaß ladet der oberste Gerichts-
Hof Sie ein, durch eine allgemeine Verordnung
in Zukunft der Grausamkeil vorzubeugen, daß
die Todesurtheile der Kantonsgerichte dem De-
linquentên vor der Bestätigung des obersten
Gerichtshofs bekannt gemacht werden, indem
das Gesez in allen Fällen die Untersuchung der
von den Kantonsgerichten ausgesprochenen To-
dessentenzcn durch den obersten Gerichtshof
anbefiehlt.

Republikanischer Gruß!
Der Vice-Präs. des obcrßen Gerichtshofs,

Sign. I. R. Ringier.
Der Gcrichtsschreiber,

Sign. F. L. Hürner.
Dem Original gleichlautend;

Bern Z. Okt. 1799.
Der Gen. Sekret, des Direkt.

Mousson.
Desloes fodert Verweisung â eine Com-

mission zu näherer Untersuchung dieser wicht!-
gen Bothschaft. Huber folgt, wünscht aber,
daß die über die Organisation des obersten
Gerichtshof niedergesezte Commission diesen
Gegenstand übernehme.

Kühn folgt, und glaubt, daß in der Or-
ganisalion des obersten Gerichtshof die zwek-
mäßige Verbesserung getroffen werden kvnnte,
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denselben in zwei Theile abzutheilen, und der
einen Hälfte die Civilrechts - und der andern
die Criminalrechtspflege zu übergeben.

Die Bothschaft wird an die von Huber an-
getragene Commission gewiesen.

Das Direktorium übersendet die Papiere über
die vom Militärgericht zu Oron ausgefällten
Urtheile, welche an die hierüber niebergesezte
Commission gewiesen werden.

Das Gutachten über den Beschluß des Se-
nats, wegen Zurüknahme des 106. Art. der
Constitution S. Tagbl. S. wird zum
zweitenmal verlesen und in Berathung ge-
nommcn.

Kilchmann ist nicht der Meinung der Com-
mission, und glaubt, man müsse den Antrag
des Senats annehmen; denn unser ganzes
Volk sieht die Unausführbarkeik der Constitution
ein, und würde durch Annahm- dieses Gutach-
tens befürchten, daß wir die Constitution
nicht verbessern wollen, dahingegen die Annahme
des Beschlusses ses Senats hierüber, allge-
meine Beruhigung bewirken, und zugleich den

Senat aufmuntern würde, an der Constitutions-
Verbesserung thätig fortzusrbeiteu. Das Volk
der meisten Kantone hat die Baslerconstitution
angenommen, in welcher dieser § ganz anders
abgefaßt war; und also w^sen wir nicht ein-
mal bestimmt, welches die vom helvetischen
Volk angenommene Constitution ist, warum
denn wollten wir dem allgemeinen Volkewillen,
zuwider, uns so lange bei einem § dieser Con-

siltution aufhalten, der jede Verbesserung der-

selben lange aufhielte? Ich nehme den Be-
schluß des Senats an.

Anderwerth würde gerne nicht nur diesen

§ sondern beinahe alle §§ der Constitution
abändern, weil das Volk beinahe allgemein
kvünscht, daß dieselbe von Grund aus verbes-

sert werde; aber jezt, was hilft es unserm
Volk diesen § abzuändern, wenn es bei dieser
und einigen andern wenigen Verbesserungen
bleibt, und demselben nicht zugleich etwas
Allgemeineres, Zwekmäßigeres vorgelegt wird -

Wenn er in einer Urversammlung wäre, in
der die Aufhebung des 106. § der Constitution
angetragen wurde, so würde er sich derselben

widersetzen, und fodern, daß die Gesezgebung
erst zeige, was sie an die Stelle der jetzigen
Constitution setzen will, ehe die alte aufgehoben
und zerkrümnti'rt wird; also erst dann, wann

^
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wir dem Volk eine verbesserte Constitution vor-
legen können, können wir auch die Auflösung
des 106. K der gegenwärtigen von ihn, fodern.
Eben deßwegen ist er voll Schmerz über den
langsamen Gang der Arbeiten des Senats,
und schlagt vor, daß die Räthe während ei-

nem Monat keine Sitzungen halten, ohne je-
doch den Mitgliedern zu gestatten, auseinan-
l eizngehen, damit dieselben in Nothfällen zu-
sanmieuberufen werden können; in dieser Zeit
dann müßten die fähigsten Mitglieder der bei-
den Räthe sich vereinigen, und an einer ganz
neuen Verfassung für Helvetien arbeiten, da-
mir endüch unser Vaterland eine Verfassung
erhalte, welche den Bedürfnissen und dem Geist
unsrer Nation angeniesten ist. Indessen aber
stimmt er für Annahme des Gutachtens der
Commission.

Nüce ist ganz der Commission und Ander-
Werths Meinung: denn, sagt er, mein Rock
ist zu enge, ich möchte gern einen andern
haben, und doch werfe ich diesen, der mich
gegen Kälte und Blöße schüzt, nicht eher weg,
bis ich einen andern bessern an dessen Statt
habe ; gerade so will ich's mit der Constitution
machen, und die jetzige nicht auflösen, ehe

wir dem Volk eine bessere zur Annahme vor-
legen können. Was nun Andcrwerlhs Antrag
berriffc — ja mein Gott, eine Vertagung der

Räthe, und doch für ausserordeimiche Fälle
beisammen bleiben Da hätte der Präsident
viel zu thun, wenn er uns in solchen Fälle»
zusammenrufen müßte, denn bald würden die

Mitglieder in allen 4 Weltrheüen zerstreut seyn;
und vor einer eigentlichen Vertagung steigen
mir die Haare gen Berg; dahingegen könnten
durch geheimes Etimmenmehc von jedem Kan-
ton zwei Mitglieder in eine Commission gecrd-
net werden, welche von den Sitzungen befreit
wurden, und in'dieser Zeit an Entwersung
einer Constitution arbeiten würden; aus diese

Art wurde der gute Endzwek Anberwerchs er-

reicht, ohne daß dadurch die Nachtheile und

die Gefahr bewirkt würde, welche seinen An?

trag unmittelbar begleiten.
Schlumps ist auch ganz der Meinung der

Commission, und will nicht auflösen, ehe etwa»
neues da ist; aber hetzlich bedqurt er, der

Senat so laugsam arbeitet.- denn die Äaa)«
der Eonsttttttionsverbesserung ist doch nicht w
schwierig, und in 14 Tagen glaubte ich
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über Wohls zu Ende zu kommen ; aber die Sache
ist nicht mein, nicht unser Geschäft, sondern
das Geschäft des Senats; also müssen wir
gednltig abwarten, bis uns dieser weitere
Vorschläge macht. >

Carra rd : Jeder von uns fühlt, daß die
Constitution nicht mehr lange so wie bis jezt
ohne Abänderungen fortgehen kann, und ich selbst
wünsche von ganzem Herzen, daß diese erfo-
derlichen Abänderungen je eher je lieber einge-
führt werden; aber wozu dient die Annahme
des Beschlusses des Senats? werden dadurch
die Consiitutions-Verbesserungen schleuniger be-
wirkt werden, als wenn wir dieses aufschieben?
Um keine Minute werden wir diese Derbesserun-
gen befördern, denn die Constitution selbst

berechtigt ja den Senat hierüber zu arbeiten;
und ungeachtet der ic>6. § derselben einer der
schlechtesten ist, so können wir ihn doch uu-
möglich abgesondert zur Aufhebung dem Volk
vorlegen, denn mit Recht würde es uns fragen :

warum sollen wir dieses beschließen, ehe wir
etwas neues Besseres an der Stelle des Auf-
zuhebenden sehen. — Nicht bis zu den nächsten
Urversammlungen sollen wir mit den Constiru-
tionsverbesserungen warten, sondern sobald
der Senat uns dieselben vollständig vorgelegt
und wir sie angenommen haben, so lohnt es
sich wohl der Mühe, ausserordentliche Urversamm-
lungen in ganz Helvetien zu halten, um oie-
selben dem Volk zur Sanktion vorlegen, und
also die bessere Constitution so schleunig als
möglich Anführen zu können. Besonders trau-
rig aber ist die Art, an den Constitutionsver-
bcßerungen zu arbeiten: denn so lange der
Senat nur einzelne ausgehobene §§ abgesondert
bearbeitet, und nicht das Gauze in einem all-
gernemen Gesichtspunkt behandelt, so ist wenig

bewirtt werd/ etwas ganz Zwekmäßiges

'st durch die aufgestellten
-

dm io6. § nur noch mehr für
eingenommen worden, denn derselbe

uns und dem Volk,
ì." «wfwstn, jfî fy hie,, â den Staat

eines «Mitglieds, welches glaubt, es könne
ohne große Arbeit innert 12 Tagen zwekmäßige
Constitutionsverbesscrungen vorschlagen.

Kilchmann beharret auf semer Anzeige
wegen Annahme ungleicher Coustitntionen durch
die verschiedenen Theile des helvct'chen Volks.

Herzog v. Münst. wurde auch dem Gutach-
ten beistimmen, wenn er nicht glaubte, daß
etwas dahinter stecke, und dass einige Msikgüe-
der, die der neuen Emcheilung nicht günstig
sind, weil die großen Hauptstädte dadurch zu
Schaden kommen, durch Verwerfung dieses
Vorschlags des Senats ihren Zwek zu erreichen,
und jene wieder zu stürzen suchen ; daher stimmt
er Kilchmann bei, und glaubt, wir machen
dem Senat mit Unrecht Vorwürfe über die
langsame Bearbeitung der Constitution, denn
wir selbst haben ihn einst alifgefodert, in diesen
Zeiten der Unruhe nicht an der Abänderung
der Verfassung zu arbeiten.

Gapani ist ganz Carrards Meinung, und
überzeugt, daß wenn wir auf solche Art die
Bande der Constitution auflösen so werden
die Aristokraten und Fanatiker ihre Faklen ver-
einigen und das Unglük über unser Vaterland
bringen, welches die Coakisirten mit ihren Ar-
meen nicht zu bewirken im Stande waren; er
stimmt also für Annahme des Gutachtens.

H über erklärt auch daß er für Verbesserung
der Constitution mit ganzer Seele gestimmt ist,
und daß er den nicht für einen ächten, wenig-
siens nicht für einen aufgeklärten Freund des
Vaterlands hält, der nicht den gleichen Wunsch
hat; und das Volk von Basel hat zuerst be-
wiesen, daß es eine eigene, nicht eine fremde
Constitution anzunehmen wünschte ; auch würde
wohl wenn man nicht Nebenabsichten ver-
muthete, das Gutachten der Commission an-
genommen werden; aber wenn die Sache ohm:
Vorurthei-l betrachtet wird, so wird man sehen,
baß uns die Aufhebung des ic-6. § der Consti-
tution zu nichts führen würde, als zu Unglük;-
die jetzige Aufhebung dieses § wäre eine Ver-
letzung der Constirution, also eine Revolution;
diese Revolution wünscht jeder wahre Helvetier,

j -i
4uarch!e Jreis geben; und da es besser und wäre es auch nur darum, weil diese Con-

' '"""hu, â gar keine zu haben,!stitution uns aufgedrungen wurde; aber sie soll
er zum Gutachten, wundert sich aber in Ordnung, sie soll mit Ueberkegung gemacht

-»in-^ man sagen könne, das VolswerSen;'und ehe sie beschlossen wird, müssen
welche Constitution es angenommewwir die neue Constitution oder die Verbesserun-

u:w anderseits über die Unbescheidenheit gen der jetzigen bereit haben, sonst zäumen wir
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tas Pferd beim Schwanz. Daß der Senat
noch nicht weiter in seinen Arbeiten sorgerükt
ist, ist wohl kein Uebel, denn bis jezt ist die
Gesezgebung noch zu sehr durch Kantonsgeist
gebunden gewesen, um zwekmäßig hierüber zu
arbeiten ; hingegen ist nun mehr Lokalkenntniß in
den Räthen verbreitet, und der Kantonsgeist
wenigstens in der Theorie, durch die neue Ein
cheilung Helvetiens zerstört, so daß jezt an
den Cvnstitutionsabânderungen mit weit mehr
Zwekmäßigkeit gearbeitet werden kann, als
wenn diese Arbeit früher unternommen worden

noch darum unanwendbar, weil eine Constitué
tion nicht das Produkt einer bestimmten durch
Zeit beschränkten Arbeit von einer gewißen Zahl
von Männern seyn kann, sondern von einem
einzelnen Kopf überdacht, und wenigstens m

ihrem ersten Entwurf dargelegt werden muß.
Gerade die gleichen Fehler aber, nebst noch
vielen andern hat auch Nüces Antrag selbst,
denn wohin kämen wir, wenn die zü fähigsten
Mitglieder der Sitzungen enthoben, und die

übrkgen die Geschäfte des gr. Raths ganz für
isich übernehmen mußten? Was aber Schlumpfs

wäre. Konnte ich wie Schlumpf in 14 Tagen Bemerkung betrifft, so fodre ich ihn auf, wenn
eine zwekmäßige Constitution entwerfen, so

würde ich in der Welt herumreisen, und allen
Völkern gute Constitutionen entwerfen. — Ich
stimme also durchaus für Annahme des Eutach-
tens der Commission.

er jenen Funken des schöpferischen Genies ia
stch fühlt, um so leicht eine neue Verfassung
für Hclvetien zu entwerfen, sogleich die Arbeit
zu unternehmen, und zur Beurtheilung bekannt
zu machen; indessen aber wollen wir noch ruhig

Kühn: Wer weiß wie wir diese Constitu-das vorgelegte Gutachten annehmen,
tion erhalten haben ; wer weiß welchen Einfluß Das Gutachten wird mit großem Stimmen-
dieselbe auf unser Vaterland hatte, und wer
weiß welche Absichten die Verfasser derselben

hatten, der kann unmöglich die Beibehaltung
derselben fodern; allein bis wir eine neue Vers

fassung haben, wäre es von der größten Ge-

fahr, den Eksicin der jetzigen Verfassung weg-
zureißcn, und so ehe eine neue Verfassung da

ist, die alte zusammenstürzen zu lassen ; alles

Uuglük, welches daraus entstünde, würde auf
uns liegen, und also kann jezr durchaus noch

n-cht der Beschluß des Senats angenommen
werden. Was Herzogs v. M. Bemerkungen

betrifft, so soll er es anzeigen, wenn er weiß,
»aß Mitglieder, statt das Wohl des Vaterlands

zu besorgen, nur Nebenabsichten im Auge ha-

den: soll es aber nur ein allgemeiner Ausfall
«eaen die Repräsentanten aus den Städteu
è-yn, wahrlich so sollten endlich solche unge-

rechte Ausfälle aufhören, und man sollte be-

denken, wie thälig die meiste» von diesen fur
das Vaterland arbeiteten, wahrend andere

Repräsentanten ganz behaglich spazieren gien-

gen; — ich stimme für Annahme des Gutachtens

Escher stimmt ganz dem Gutachten selbst

ej, und findet die verschiedenen Vertheiln-

mehr angenommen. (Die Forts, folgt.)
V 0 llzie h u n gs-Dir e kt 0 riu m.

Das Vollzichungsdirektorium an den B. Büchler,
Statthalter des Distrikts Appenzell.

Bürger Statthalter!
Das Direktorium ist mit der Geschichte En-

res so traurigen als empörenden Schiksals be-

kannt. Es weiß, daß Ihr in den Zeiten als
der Feind Euer» Distrikt besezt hatte, sehr verfolgt
worden, und 13 Wochen im Kerker schmachten
mußtet. Es fühlt das Euch angethane Unrecht

um so mehr, da es einen so redlichen Bürger
als treuen Anhänger und Freund der guten
Sache getroffen hat.

Aber sollten diese Verfolgungen, die das Loos
so vieler Bekenner der Freiheit waren, Euch

und Eurem republikanischen Muthe so nachthei-

lig gewesen seyn, daß Ihr mit Furcht und

Schüchternheit Euch dem Dienst der guten
Sache entziehen, und Eure so würdig bekleb

bete Amtsstclle niederlegen wollt? Nein,
Prüfung macht stärker, und Verfolgung M
eine gerechte Sache erhöht die Achtung und

Liebe zu derselben, und rpacht, daß wir nns

oesto freudiger ihrem Dienste weihen.
Diese Wahrheit laßt das Direktorium hoffen,

Nüce widerlegt wosden, Nlld hauptsächlich auch
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Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. à. XXXVII. Bern, den 2g. Oct. 1799. (l. Brumaire VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 12. Okt.
(Fortsetzung.)

Das Direktorium übersendet folgende Both;
schafl:
Das Vollziehnngsdirektorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
gcsezgebcnden Rathe.

Bürger Gese zgeber!
Da die Wahlversammlung des Kantons Bern

ihre Wahlen nicht auf lden durch den 51. Art.
des Gesetzes vom 4. Sept. vorgeschriebenen
Zeitraum endigen kann; so richtete sie an das
Direktorium die Frage : ob sie auseinander ge-
hen, oder ihre Arbeit fortseyen solle.

Das Direktorium unterwirft diese Frage Jh-
rer Entscheidung, und glaubt, Ihnen einige
Betrachtungen über dieselbe vorlegen zu müssen.

Eine Verlängerung der Wahlversammlung
kann zwar nicht ohne große Schwierigkeiten statt
haben; allein weit größer sind die Schwierigkeiten,
die daraus entstehen, wenn die Wahlversamm-
ausgelost würde, ehe ihre Arbeiten geendigt
seyn werden. Das Direktorium glaubt daher,
day man in Betracht der langen Formalitäten,

öle Wahlen so sehr verzögern,
t
" von einigen Tagen gestatte»

die daraus entstehenden Kosten
5,. ev

î Meinung, daß dieselbeu

fallen ""H der Nation zur Last

diesen Gegenstand ohne Auf.-
schub m Berathung zu ziehen.

Republikanischer Gruß!
Der Präs. des Voll;. Direkt.

0. », Savar».
M Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

Mousson.

Nüce bedaurt, daß wir wegen der Wahl-
Versammlung eines Kantons ein Gesez abän-
der» sollen; er kennt die Gründe, die diesen
Aufschub veranlaßten, und erklärt öffentlich,
daß ihm dieser Mangel an Patriotismus, und
der Mangel an Eifer dem Vaterland zu dienen,
der in diesem Kanton zu herrschen scheint, sehr
mißfallt; indessen denkt er, müsse eine Verlân-
gerung gestattet werden, unter der Bedingung,
day diese Wahliiiânner während derselben aur
eigne Kosten leben, und er schlagt also vor, drei
Tag Verlängerung der Berner - Wahlversamm-
lung zu gestatten.

Schlumpf wundert sich nicht über diese
Schwierigkeiten, die ganz unfehlbar beim ge
Heimen Stimmenmehr eintreffen mußten; e^
denkt auch, man müsse diesem Begehren enss
sprechen, aber ohne Begrânzung der Zeit, wei^
oie Wahlen vc «ständig gemacht werden müssen.l

Herzog v. M. stimmt Nüce bei, und denkt,
wenn es »in eine Landvogtey zu thun gewesen
Ware, so würden nicht so viele Weigerungen,
besonders nicht von Städtern statt haben.

Herzog v. Eff. weiß nicht, warum einer
Wahlversammlung Vorwürfe gemacht werden,
und warum die Mitglieder derselben gestraft
werden sollen, weil einige Bürger, die sie ge-
wählt hat, vielleicht aus zu tiefem Gefühl ih-
rer Schwäche die Stellen nicht annehmen woll-
ten; er stimmt für z Tag Verlängerung mit
Beibehaltung der gcsczlich bestimmten Entscha-
digungen.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
H über im Namen der gestern niedergcftztcn

Commission legt folgende Abfassung vor:
Der grosse Rath au den Senat.

Der große Rath nach Ablesung der Both-
schaft des Vollstchuugsdirekroriums vom

in welcher dasselbe auf die Einladung
der «zesezgcbendeu Rathe Ihnen Auskunft über
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die Ausschreibung eines gezwungenen Anlehens
vom Geu. Massen«, und über die Maaßregeln
die dasselbe deßwegen getroffen, giebt:

In Erwägung, daß die Erhaltung der Rechte
der Nation die erste Pflicht ihrer höchsten Ge«
walten ist ;

In Erwägung, daß die Unabhängigkeit der
Nation ihr unverausserlichstes Recht ist;

sena aufgelegt wird; die Bothschaft sodert Be«
Handlung -n geheimer Sitzung; ich fodere oft
fentliche Behandlung dieses Gegenstandes, da-
mit unser Volk, damit die ganze Welt sehe, wie
wir uns den Eingriffen in unsere Unabhängig«
keit wicdcrsctze», und unser Vaterland schütze»
werden.

Zimmmermann. Ich wundere mich üher

In Erwägung daß die Ausschreibung eines Kuhns Antrag, weil der Präsident Pflicht hat, erf
gezwungenen Anleihcns von irgend einer aus«
wartigcn Gewalt die Unabhängigkeit der Nation
verlezt;

In Erwägung aber, daß das helvetische Di«
rckcorium die gehörigen Vorstellungen dem fran

bcimlich zu behandle«, was das Direktorium
als heimlichen Gegenstand übersendet; erst Sau»
lftun in geheimer Sitzung die öffentliche Be«

Handlung beschlossen werden, wozu auch ich

von ganzem Herzen stimincn werde. Um ab«
zösischen Direktorium über die Ausschreibuussdic Ordnung zu beobachten, begehre ich vor
des Gen. Massena, betreffend ein gezwungenes allem aus Verlesung der Bothschafr in geheimer
von ihm der Stadt Zürich auferlegtes Darlehn
schon eingegeben hat;

In Erwägung endlich, daß von der Gerech«
tigkeit und -Weisheit der beiden Regierunge»
zu erwarte» sieht, dieses Geschäft werde sich

dem Völkerrecht und dem Traktor, welcher
beide Nationen verbindet, eursprechend been«

digen ;
hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
1. Die gesezgcbendcn Räthe erklären, daß

dieselben ein Herz und eine Seele zur Erhal
rung der helvetischen Unabhängigkeit mir dem

Aollziolmngsdirektorium sind, und dasselbe nach

ihren Pflichten unterstützen werden.
2. Die gcsezgcbenden Räthe bezeugen dem

Vollziehungsdirekrorium im Namen der Nation
den vollkommnesten Beifall über sein bisheriges
Betragen bei dieser Sache.

g. Das Vollzichungsdlrcktorium ist eingcla«

den, den gesezgcbendcn Räthen ungesäumt den

fernern Erfolg dieses Geschäfts mitzutheilen.
N lice stimmt ganz dieser Abfassung bei, und

will, daß dieser Beschluß gedrutt, und in ganz
Helvetien verbreitet werde.

Zimmer mann stimmt dem Gutachten bei,
und findet Nnces Antrag überflüssig, weil die

Sache von selbst hinlänglich bekannt gemacht
werden wird.

c«>,korbten wirb einmütbia anaenomme».

E-.iöung.
Koch ist Zimmernianns Meinung, weil wir

unserm Reglement getreu bleiben sollen.
Z im m er mann s Antrag wiro angenomme».

und in geheimer Sikuug die öffentliche Bchand«
lung dieses Gegenstandes beschlossen, und als"

folgende Bolhschaft verlesen:

Das Vollziehnngsdirektorium der helvetischen
einen und nntheilbarcn Republik, an die

geftzgebenden Rache.

Türger Gcfezgeber i
Wir haben Ihnen von der Contribution, wetz

che von dem Obergrncral Massen« der Stadt
Zürich unterm Titel eines Anleihcns auferlegt
wurde, die gehsige Anzeige gemacht, und^w
gleich eröffnet, was wir in Betreff dieser Ho«

derung für Schritte gethan haben. Wir hoff«

wn, Ihnen bald verkündigen zu können, daß

oer General, durch die Starke unserer Vorfiel«
lungenund der gerechten Sache bezwungen, sei«

ne gegebenen Befehle zurüknehmen würde. Aber

wir sehen uns gerauscht in unfern Erwartn»«
gen, und sind vielmehr genöthigt, Ihnen heute

bekannt zu machen, daß kraft eines Briefes
vom 17. Vend, die Gemeinde Basel aufM«
dert ward, ebeufalls unter dein Titel eines M
leihcns die Summe von zoo,oc>o Fr^innerhalb
z Tagen zu liefern. Wir wollen Janen, BB-
Gesetzgeber, keifte weitläufige Darstellung vo»

den Eindrücken auf unsere Seele und den E>w

Basel ein Anlehen von Liv. von Masfimcht mit uns gemein hat.
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das Andenken an alles dasjenige zurückrufen,
was sich im Jahr l7y» zutrug. Wir wollen
blos von dem Erwähnung thun, was wir fur
die fränkische Armee thaten, und was wir noch

setzt im gegenwärtigen Kriege thun.
Ungeachtet tausendfältiger Ansuchen von un-

serer Seite und eben so vielen Versprechungen
von Seite der frank. Regierung haben wir doch

nicht aufgehört, zu liesern, und liefern heute
noch den Armeen Fouräge, Pferde, Wagen,
Waffen, Spitalbedürfniffe, Unterhalt der durch-
ziehenden Trnvpen, Vorschüsse und Munitionen
aller Art. Keine Gelegenheit, der frank. Re-
gierung durch das Organ unsers Ministers in
Paris das Nöthige vorzustellen, ist versäumt
worden; alles blieb ohne Wirkung. In einein
Schreiben an das Vollziehungsdirektorium der
frank. Republik vom 25. Heumonak, sprachen
wir mit allem Nachdrucke von der äussersten
Noth, zu der wir gebracht sind; wir verlaug-
ten die Rükzahlung von einem Theile unserer
Vorschüsse, und unser Schreiben ward nicht
beantwortet. Wir enrugen alles, in der Hoff-
nung, unsere Unabhängigkeit zu erhalten.

Burger Getezgeber! Uns, welchen eine ehr.
würdige Nation ihr Zutrauen schenkte; uns,
die sie zum Diensie in eines der ersten Staats«
ämier berufen bat, uns ist eS nicht erlaubt,
gewiße Verfahrungsarten gleichgültig zu ertca-
gen. Wir senden Ihnen hiebei die Abschrift
von einem Beschlusse, den wir auf den Amts-
bericht des Statthalters von Basel genommen
haben. Wir erwarten das Resultat von diesem
lezten Schritte, und wann derselbe fruchtlos
ist, so werden wir uns genöthigt sehen, unsere
Gewalt in Ihre Hànde zurükzulegen, womit
wir hofften, zur Freiheit und zum Glücke des
Zolles wirken zu können, und von deren Ge-
brauch wir immer bereit sind, die treuesie Re-
chcnschafl zu geben.

Republikanischer Grust!
Unterzeichnet: S avary.Beilage.

Vollziehungsdirektorium, nach anaehör-
eines Schreibens des Regierungs-

Statthalters von Basel, darirt den la. Okt.
" berichtet, daß die französischen

^efehlshaber in Helvetien von der Gemeinde
5"^. e Erlegung von 800,000 Liv. halb in

."ö, balb m zweimal 24 Stunde»
»abwar, â Anleihe» gefodert haben,
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beschließt, wie folgt:
1. B. Bcgoz, Minister der auswärtigen Ge

fchäfte der Republik, wird sich unverweilt nach
Basel verfügen, um in Vereinigung mit dem
B. Negierungsstatthaiter Schmid, der Gemeinde
Basel und allen konstituirteu Gewalten dieses
Kantons aufzutragen, daß sie nicht nur das
erwähnte Anleihen gänzlich verweigern, sondern
sich weder in Unterhandlungen noch in irgend
ei» Verkehr hierüber einlassen, noch irgend eine
Anleihcnssumme oder den Werch davon auf
Rechnung irgend einer Person, wer sie auch
sey, suchen oder ausliefern sollen, ohne hiezu
von dem Volljî'ehuiigsdircktcrlmn förmlich be-

vollmächtigt zu seyn; alles bei Strafe für alle
Glieder der genannten Gewalten, hierüber mit
ihren Personen und Gütern verantwortlich ge-
macht, und als Verräthcr und Meineidige am
Vaterlande angesehen und behandelt zu werden.

2. Gegenwärtiger Beschluß soll dem Minister
der auswärtigen Geschäfte zugestellt, und dem

Regierungs-Stalthalter von Basel mitgetheilt
werden.

Unterzeichnet: Savari.
Su ter. Ueber einen so traurigen Gegenstand

läßt es sich mehr fühlen als sprechen. Kaum
haben wir uns mit Würde und Klugheit bei
Gelegenkeit der den Zürcher» auferlegten Eon-
lribulion benommen, kaum sind die Thränen
abgewischt, die jeder edle, freie Mann über
ein solches ungerechtes Betragen vergieße«
mußte, als schon wieder neue Thränen fließen
über die eben so willkührliche Behandlung der
Gemeine von Basel. B. R., was soll aus
uns werden, wenn das Ding so fortgeht? Ihr
wißt es alle, keiner fühlt starker als ich, wie
viel wir Frankreich darin zu verdanken haben,
daß es so viele Vorurtheile bei uns zerstörte,
daß es uns eine Constitution gab, gegründet
auf die ewigen Grundsatze der Freiheit und
Gleichheit, und daß es uns so lang getrennte
Schweizer umbildete in eine einzige und un-
theilbare Republik. Auch bin ich innig über-
zeugt, daß Frankreich gegenwartig der Mittel-
punkt ist aller europäischen Freiheit, es ist der
schöne Mittelpunkt, um welchen sich das Glück
aller Völker dreht, der Mittelpunkt, von wel-
chem nach und nach die heiligen Rechte der
Menschheit ausgehen werden > -zur Peripherie
aller Nationen. Allein dieser Mittelpunkt wird
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verrükt, sein Gliik, und jedes Eluk, dach es
über andere Nationen hätte bringen können,
verschwindet auf immer, sobald es einmal an-
fängt, vom Pfad der Tugend und der Gerech-
tigkeit zu weichen, ohne welche die Freiheit bei
keiner Nation noch nie bestanden ist, und nie
bestehen wird. Es ist nun ein Jahr, seitdem
wir mit Frankreich einen Allianztraktat geschlos-
sen haben; dieser Traktat garantirt uns unsere
Unabhängigkeit, und nun wird diese Unabhän-
gigkeit so schnöde angetastet, indem ein frankst
scher General auf unsere Bürger so willkühr-
lieh Contributioncn ausschreibt! Dieses kön-

nen wir nicht zugeben, wir können es unmög-
l:ch zugeben, wenn wir anders der Freiheit
werth seyn wollen, und jeder Schweizer, der
weiß, was Freiheit ist, der noch einiges Gefühl
hat, für die unsterblichen Tugenden seiner Vä-
ter, muß dieses fühle», oder er ist des Schwcst
zernamens nicht werth. Wenn wir uns soweit
erniedrigen, und hier ruhig zusehen könnten,
was würde geschehen? Heule zahlt Zürich,
Winterthur und St. Gallen, morgen zahlt Ba-
sel, übermorgen käme die Reihe an Bern, den

vierten Tag an Freiburg u. s. w., bald an die

ganze Schweiz; — kurz des Forderns würde
kein Ende seyn. Nein! so tief wollen wir nicht
fallen! einmal nachgegeben ist für immer ver-
lohren, denn, wer einem mächtigern den Finger
giebt, kommt bald um die ganze Hand. Seit
daher männlich, V. R., ihr habt euch vor
nichts zu fürchten, das Recht ist ganz auf »n-
sercc Seire. Wir habe» alles für Frankreich
gethan, in soweit es in unsern Kräften lag ;
und wenn wir gleich nicht geradezu den groß-
ten thätlichen Antheil am Krieg nahmen, so

haben wir dennoch durch die ungeheuren Liefe-
runaen an die fränkische Armee, durch die Er-
Haltung so vieler Truppen, und durch die Re-
guisitionen aller Art, unter denen unsere Türger
fast erlagen, beinahe das unmögliche geleistet,

und so zu sagen mehr, als unser armes ausge-
sogcnes Land vertrage» kann; Härte» wir die
fränkischen Armeen nicht größtemheils erhalten
müssen, so würden wir auch mehrere Truppen
haben aufstellen können, und daher kann uns

von dieser Seite kein Vorwurf treffen. Also
noch einmal seit männlich, und eurer Würde
eingedenk; bedenkt die Stelle, welche ihr ein-

nehmet, bedenkt die große Verantwortlichkeit,
die jeder auf seinem Gewissen hat, und verges-

8

set nie, daß es eure heiligste Pflicht ist, die

Rechte des helvetischen Volks zu schützen,
welche grausam gekrankt sind, wenn Ihr solche

Forderungen zulaßt. Ihr sieht gegenwarnz
auf einem kritischen Scheideweg, es kommt ai-

les darauf an, wo ihr euch hinwendet.

Die Fortsetzung folgt.

Inländische Nachrichten.

Deutsche Kriegsberichte. Stuttgard den 7.
Oktober. Die östreichische Infanterie, welche
über Pforzheim und Herrenberg nach Villingen,
und von da allem Vermuthen nach, in die Ges
gend von Schafhausen marschirt, besieht aus
den Regimentern Erzherzog Karl, Ollvier Wal-
lis, Wenkheim, Manfrcdini und einem Ba-
taillon Gränizer. Mit ihr zieht ein Theil des

Latourschen Dragoner-Regiments und die Ee-

nerale Sztarray, Fürst Reuß und Lindenan-
Auch passirt durch unsere Stadt seit vorgestern
viele kaiserliche Artillerie, Depots, Magazin,
Fnhrwcsen u. s. w. nach Oberschwaben.

Das an der Linth gestandene kaiserl. Ccrps
hat sich meist auf das rechte Rheinufer in dit
Gegend von Lindau, Bregenz und Feldkirch

relirirt; mit ihm kamen viele versprengte Rus-

sen an. Alle Schiffe auf dem Rhein und

Bodensce sind in Beschlag genommen, das

Hauptquartier ist zu Bregenz. — Gen. Suwa-
row hat die Division des Gen. Lecourbe in 4

Colonnen angegriffen. Die erste, aus Russe»

unter dem Fürsten Pangration bestehend, wobei

Suwarow und der Prinz Konstantin waren,
drang über Airolo auf den Gotthard vor. Die
zweite, gleichfalls aus 6000 Russen bestehend,
und von General Rosenberg kommandirt, rüktt
aus Bündten über die Oberalp nach Ursern.
Die Dritte > ans den östr. Truppen des Gen.

Auffenkcrg znsammengesezt, bemächtigte sich in

Lecourbes Rücken des Dorfes Am Steg ; und

die vierte endlich, ebenfalls Oesireicher unter

Gen. Jcllachicy, avancirre bis Moliis und Gla-
rus. Ueber diese leztere Colonne führt jezt Gen-

Linken das Commando, da Jcllachich den Ober-

defthl über das ehemalige Hotzische Corps übet-

nominen hat, und bereits zu Feldkirch ange,

kommen ist.
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